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1. Ausgangslage 

Mit der im Koalitionsvertrag1 verankerten Absicht einer Reform der Notfallversorgung soll die 
bislang getrennt organisierte ambulante, stationäre und rettungsdienstliche Notfallversorgung 
verzahnt werden, um steigenden Fallzahlen durch Fehlinanspruchnahmen von Notaufnahmen 
der Krankenhäuser und von Rettungsmitteln entgegenzuwirken.2 Mit dem Ziel einer optimalen 
gesundheitlichen Versorgung Hilfesuchender bei einer gleichzeitigen bedarfsgerechten Steuerung 
von Patientenwegen und einer Entlastung von Notaufnahmen und Rettungsdiensten wird gefor-
dert, die drei Versorgungsbereiche – den vertragsärztlichen Notdienst, die Notaufnahmen der 
Krankenhäuser und die Rettungsdienste – stärker aufeinander abzustimmen und zu vernetzen.3 
In diesem Zusammenhang hatten sich zuvor bereits der Bundesrat4, der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR)5 und zuletzt die Regierungskommis-
sion für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung6 dafür ausgesprochen, den 
Rettungsdienst als eigenständigen Leistungsbereich im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)7 
zu verankern. 

 

1 Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 
zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien 
Demokraten (FDP), S. 84, abrufbar unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/koalitionsvertrag. Dieser und 
alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 10. April 2024. 

2 Mit dieser Zielsetzung wurde bereits Anfang 2020 ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesund-
heit (BMG) veröffentlicht, siehe Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung, Bearbeitungsstand:  
8. Januar 2020, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf. 

3 Vgl. hierzu auch das von der Bertelsmann Stiftung und der Björn Steiger Stiftung in Auftrag gegebene Gutachten 
von Krafft, T. u. a., Notfallversorgung & Rettungsdienst in Deutschland, Partikularismus vs. Systemdenken, 1. 
Auflage 2022, abrufbar unter https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/notfall-
versorgung-rettungsdienst-in-deutschland.  

4 Gesetzentwürfe des Bundesrates, Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V) – Gesetzliche Krankenversicherung, vom 12. Juni 2013, BT-Drs. 17/13969 und vom 30. April 2014, BT-
Drs. 18/1289. In beiden Fällen lehnte die Bundesregierung die Forderung des Bundesrates mit dem Hinweis auf 
die Zuständigkeit der Länder für den Rettungsdienst ab und es erfolgte jeweils auch keine Beschlussfassung im 
Bundestag. 

5 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR), Bedarfsgerechte Steue-
rung der Gesundheitsversorgung, Gutachten 2018, abrufbar unter https://www.svr-gesundheit.de/filead-
min/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf.  

6 Neunte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte 
Krankenhausversorgung, Reform der Notfall- und Akutversorgung: Rettungsdienst und Finanzierung, 7. Septem-
ber 2023, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf. 

7 Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert durch Artikel 5b des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 408). 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/notfallversorgung-rettungsdienst-in-deutschland
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/notfallversorgung-rettungsdienst-in-deutschland
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
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Nach einem vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am 16. Januar 2024 vorgestellten 
Eckpunktepapier8 soll die Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes in zwei Geset-
zesinitiativen umgesetzt werden.9 In einem ersten Schritt sollen u. a. der Ausbau sowie eine Ver-
netzung der Terminservicestellen (TSS, Rufnummer 116117) mit den Rettungsleitstellen (Ruf-
nummer 112) erfolgen und hierfür die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet werden, Ko-
operationen mit den Rettungsleitstellen einzugehen. Zudem ist die Stärkung einer bundesweit 
einheitlichen notdienstlichen Akutversorgung der Kassenärztlichen Vereinigungen durch eine 
Konkretisierung des in § 75 Abs. 1 b SGB V geregelten Sicherstellungauftrages geplant. In einem 
zweiten Schritt soll schließlich der Rettungsdienst als eigenständiger Leistungsbereich in das 
SGB V aufgenommen und damit der Leistungskatalog in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) erweitert werden. Dem Eckpunktepapier zufolge ist dabei u. a. die Festlegung eines Pro-
zesses zur Entwicklung von bundesweiten (Rahmen-)Vorgaben für die Leistungserbringung der 
Rettungsdienste unter Einbeziehung der Länder vorgesehen.  

Diese Arbeit befasst sich auftragsgemäß mit der Organisation und Finanzierung der Rettungs-
dienste und schließlich mit der Frage, inwieweit die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes für die Sozialversicherung Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Leistungsspektrums 
sowie der Vergütung der Rettungsdienste eröffnet. 

2. Organisation der Rettungsdienste durch die Länder 

Aufgabe der Rettungsdienste ist die Bereitstellung von Personal und Rettungsmitteln, um ver-
letzte oder kranke Menschen, die sich in Lebensgefahr befinden oder denen ohne unverzügliche 
medizinische Versorgung schwere gesundheitliche Schäden drohen, zu behandeln und sie vor 
weiteren Gefahren zu bewahren.10 Der Rettungsdienst umfasst die notfallmedizinische Rettung 
(Notfallrettung) sowie den qualifizierten Krankentransport. Die Notfallrettung beinhaltet die me-
dizinischen Maßnahmen am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten und 
den Transport unter fachgerechter Betreuung in eine weiterführende medizinische Versorgungs-
einrichtung sowie daneben den Intensivtransport (Notverlegung) des Patienten zwischen zwei 

 

8 BMG, Eckpunkte Reform der Notfallversorgung, 16. Januar 2024, abrufbar unter https://www.bundesgesund-
heitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallre-
form_16.01.2024.pdf. 

9 In einer Anhörung des Gesundheitsausschusses am 17. Januar 2024 sprachen sich die Gesundheitsexperten u. a. 
für eine verbesserte Patientensteuerung aus, hierzu sowie zu den schriftlichen Stellungnahmen der Experten 
siehe Deutscher Bundestag, Experten befürworten Reform der Notfallversorgung, 2024, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw03-pa-gesundheit-notfallversorgung-983176. 

10 Hobusch, Sandra, Regelungsbedarf hinsichtlich der Patientenrechte in der Notfallrettung im öffentlich-rechtlich 
organisierten Rettungsdienst, in: MedR (2023), 41, S. 627-637, abrufbar unter https://link.springer.com/ar-
ticle/10.1007/s00350-023-6532-7. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Notfallversorgung/Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw03-pa-gesundheit-notfallversorgung-983176
https://link.springer.com/article/10.1007/s00350-023-6532-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00350-023-6532-7
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Behandlungseinrichtungen.11 Der qualifizierte Krankentransport besteht in der Beförderung von 
sonstigen Kranken, Verletzten oder Hilfsbedürftigen, die nach ärztlicher Verordnung während 
der Beförderung einer fachgerechten Betreuung oder der besonderen Einrichtung eines Rettungs-
mittels bedürfen oder bei denen dies aufgrund ihres Zustands während der Beförderung zu er-
warten ist.12 Neben dem bodengebundenen Rettungsdienst kommt die Berg-, Luft- und Wasserret-
tung zum Einsatz.13  

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge14 und der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr, welche die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit15 und Ordnung durch 
die Abwehr von Gefahren zum Gegenstand hat.16 Aufgrund dieser Zuordnung wurde die Gesetz-
gebungszuständigkeit für die Organisation des Rettungswesens gemäß Art. 30, Art. 70 Abs. 1 
Grundgesetz (GG)17 den Landesgesetzgebern zugewiesen.18 Im Kompetenzbereich der Landesge-
setzgeber liegen daher etwa Regelungen zu Trägerschaft, Aufgabenverteilung, Genehmigungs-
pflichten und zur konkreten Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes. Folglich obliegt 
den Ländern die Ausgestaltung eines funktionierenden Rettungsdienstes und die dahingehende 
Einschätzungs- und Prognoseprärogative hinsichtlich der Gefahrenlage sowie der daraus abzulei-
tenden notwendigen Organisation des Rettungsdienstes, insbesondere der benötigten Personal- 

 

11 Vgl. DIN 13050, Rettungswesen – Begriffe, Februar 2009, abrufbar unter https://www.drk-lano.de/fileadmin/u-
ser_upload/Dokumente/HelFuehLeit/Download_Zugfuehrer_Teil_1/5-01_DIN-Norm_13050_2009-02-01.pdf. 
Zum Beispiel geregelt in § 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz - 
RDG) vom 8. Juli 1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2023 (GVBl. S. 18) sowie § 2 des Gesetzes 
über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsge-
setz NRW - RettG NRW) vom 24. November 1992, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 886).  

12 So formuliert in § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) in der Fassung vom  
2. Oktober 2007 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 288). 

13 SVR, Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung, Gutachten 2018, S. 561, abrufbar unter 
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf.  

14 Die Daseinsvorsorge ist als Teilbereich der Leistungsverwaltung davon geprägt, dass Leistungen, Einrichtungen 
oder Güter für die Bevölkerung bereitgestellt werden, die entweder existenziell notwendig oder einer im öffent-
lichen Interesse liegenden wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Zwecksetzung dienlich sind; vgl. Maurer, 
Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Auflage, 2009, Abschnitt § 1, Rn. 16a. 

15 Zum Schutzgut der öffentlichen Sicherheit gehören auch Individualrechtsgüter wie das Leben und die Gesund-
heit - eine Verletzung dieser Güter bedeutet zugleich eine Störung der öffentlichen Sicherheit, vgl. Bäcker, in: 
Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Rn. 53-60. 

16 Hobusch, Sandra, Regelungsbedarf hinsichtlich der Patientenrechte in der Notfallrettung im öffentlich-rechtlich 
organisierten Rettungsdienst, in: MedR (2023), 41, S. 627-637, abrufbar unter https://link.springer.com/ar-
ticle/10.1007/s00350-023-6532-7. 

17 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer  
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2478). 

18 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 23. Juni 1995 – 8 C 14.93 = BVerwGE 99, 10 (13); Bayerischer 
Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH), Entscheidung vom 24. Mai 2012, Az. Vf. 1-VII-10. 

https://www.drk-lano.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/HelFuehLeit/Download_Zugfuehrer_Teil_1/5-01_DIN-Norm_13050_2009-02-01.pdf
https://www.drk-lano.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/HelFuehLeit/Download_Zugfuehrer_Teil_1/5-01_DIN-Norm_13050_2009-02-01.pdf
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00350-023-6532-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00350-023-6532-7
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und Rettungsmittelkapazitäten.19 Diese Aufgabe regeln die Länder in den Landesrettungsdienst-
gesetzen20 und übertragen sie zur Durchführung den Landkreisen und kreisfreien Städten, sofern 
sie nicht selbst Träger dieser Aufgaben sind oder Rettungszweckverbände hierfür gegründet ha-
ben.21 Derzeit ist der Rettungsdienst allein in Baden-Württemberg privatrechtlich organisiert, in 
allen anderen Ländern besteht ein bodengebundener Rettungsdienst in öffentlicher Träger-
schaft.22 Die von den Trägern des Rettungsdienstes für ihren Zuständigkeitsbereich erarbeiteten 
Bedarfspläne enthalten die aufgrund des Einsatzaufkommens und der vorgegebenen Hilfsfrist23 
festgelegte Anzahl der erforderlichen Rettungsmittel, die Anzahl und den Standort der Rettungs-
wachen, den Standort der Leitstelle sowie die Anzahl bzw. die erforderliche Ausstattung der Ret-
tungsmittel.24 Die Ausführung der Rettungsdienste erfolgt durch die Kommunen selbst oder 
durch Delegation mittels Ausschreibungen an gemeinnützige Hilfsorganisationen oder privatwirt-
schaftliche Unternehmen.25 

Expertenmeinungen zufolge hat sich die Notfallrettung in den letzten Jahrzehnten zunehmend zu 
einer präklinischen Versorgung der Notfallpatienten entwickelt, bei der nicht mehr allein die 
Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten und deren Transport in das nächstgelegene 
Krankenhaus im Vordergrund steht. Vielmehr beginne die notfallmedizinische Versorgung des 

 

19 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss vom 8. Juni 2010, 1 BvR 2011/07, 1 BvR 2959/07.  

20 So etwa im Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz - RDG) vom 8. Juli 1993, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2023 (GVBl. S. 18); Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Not-
fallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24. Novem-
ber 1992, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886). 

21 Umfassend zur Systemarchitektur des Bevölkerungsschutzes, Geier, Wolfram, Zivilschutz, Katastrophenschutz 
und nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr im integrierten Hilfeleistungssystem Deutschlands, in: Bevölkerungs-
schutz, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK, Hrsg.), 2/2022, S. 3ff, abrufbar unter 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/BSMAG. 

22 Siehe hierzu mit Verweis auf die jeweiligen Landesrettungsdienstgesetze: Hobusch, Sandra, Regelungsbedarf 
hinsichtlich der Patientenrechte in der Notfallrettung im öffentlich-rechtlich organisierten Rettungsdienst, in: 
MedR (2023), 41, S. 627-637, abrufbar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s00350-023-6532-7. Zur 
Organisation in Baden-Württemberg Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 4. Juni 1992, III ZR 93/91, Rn. 10. 

23 Die sog. Hilfsfrist dient als Leistungsvorgabe für die Planung und bezieht sich auf die Dauer bis zum Eintreffen 
des ersten Rettungsmittels (Rettungstransportwagen, Notarztwagen oder Notarzteinsatzfahrzeug) am Notfallort. 
In den einzelnen Bundesländern ist die Hilfsfrist unterschiedlich ausgestaltet. Vgl. SVR, Bedarfsgerechte Steue-
rung der Gesundheitsversorgung, Gutachten 2018, S. 562, abrufbar unter https://www.svr-gesundheit.de/filead-
min/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf.   

24 Geier, Wolfram, Zivilschutz, Katastrophenschutz und nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr im integrierten Hilfe-
leistungssystem Deutschlands, in: Bevölkerungsschutz, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK, Hrsg.), 2/2022, S. 3ff, abrufbar unter https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Media-
thek/Publikationen/BSMAG; SVR, Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung, Gutachten 2018, S. 
562, abrufbar unter https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf. 

25 Neunte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte 
Krankenhausversorgung, Reform der Notfall- und Akutversorgung: Rettungsdienst und Finanzierung, 7. Septem-
ber 2023, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf. 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/BSMAG/bsmag-22-02.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00350-023-6532-7
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/BSMAG/bsmag-22-02.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/BSMAG/bsmag-22-02.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
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Patienten – auch vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschritts – bereits am Einsatzort.26 
Die Aufgaben des Rettungsdienstes umfassen daher neben der Gefahrenabwehr und Daseinsvor-
sorge vermehrt die Gesundheitsvorsorge. 

3. Finanzierung der Rettungsdienste durch die Länder und die Krankenkassen 

Die notfallmedizinische Versorgung durch die Rettungsdienste ist einerseits geprägt durch die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder für die Sicherstellung, Organisation und Durchführung des 
Rettungsdienstes und andererseits durch die bundesrechtliche Verpflichtung der GKV zur ent-
sprechenden Versorgung der Versicherten.27 Die jeweiligen Landesrettungsdienstgesetze enthal-
ten im Einzelnen Regelungen zur Finanzierung des Rettungswesens durch Gebühren und Ent-
gelte28, wodurch regional sehr unterschiedliche Vergütungsmodelle existieren. Für die nicht un-
ter die Landesrettungsdienstgesetze fallenden Krankentransportleistungen gilt das bundesrechtli-
che Personenbeförderungsgesetz (PBefG)29.  

Soweit die Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungsdienstes und anderer 
Krankentransporte nicht durch landesrechtliche oder kommunalrechtliche Bestimmungen festge-
legt werden, bestimmt § 133 Abs. 1 S. 1 SGB V, dass die Krankenkassen oder ihre Landesver-
bände Verträge über die Vergütung dieser Leistungen mit dafür geeigneten Einrichtungen oder 
Unternehmen schließen. Damit folgen die qualitativen Anforderungen an den Status der Ret-
tungsdienstunternehmen als Leistungserbringer nicht aus dem Sozialversicherungsrecht.30 Folg-
lich sind Krankenkassen nicht für die Zulassung zur Leistungserbringung, aber sachlich insoweit 
zuständig, als es um die Vergütung der Krankentransportleistungen zu Lasten der GKV geht.31 
Vor dem Hintergrund der, landesrechtlich bedingt, differenzierten Kompetenzen der Krankenkas-
sen bestehen zwei Möglichkeiten zur Regelung der Vergütungen – zum einen der Abschluss von 
Vergütungsverträgen (Vertragsmodell) für den Fall, dass die einschlägigen Landesgesetze die Ent-
gelte für Krankentransportleistungen nicht regeln, und zum anderen die Festsetzung von Festbe-
trägen (Festbetragsmodell) für den Fall, dass die Entgelte durch Landes- oder Kommunalrecht 
festgelegt werden.  

 

26 Neunte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte 
Krankenhausversorgung, Reform der Notfall- und Akutversorgung: Rettungsdienst und Finanzierung, 7. Septem-
ber 2023, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf; Müssig, Jörg, Reform der Notfall-
versorgung – Auswirkungen auf Leitstellen und Rettungsdienst, in: GSZ 2022, S. 74. 

27 Vgl. Gutachten 2003 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen,  
BT-Drs. 15/530, S. 271 ff. 

28 So beispielsweise für das Land Berlin in §§ 20, 21 RDG oder für NRW in § 14 RettG NRW. 

29 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), 
zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56). 

30 Kingreen, Thorsten, in: Becker/Kingreen, SGB V, Gesetzliche Krankenversicherung, 8. Auflage 2022, § 69,  
Rn. 13. 

31 Kingreen, Thorsten, in: Becker/Kingreen, SGB V, Gesetzliche Krankenversicherung, 8. Auflage 2022, § 133,  
Rn. 2 ff. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
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Der Bundesrechnungshof (BRH) stellte in einem Bericht im Jahr 2018 in diesem Zusammenhang 
fest, dass die Entgelt- und Gebührensätze für den Rettungsdienst aufgrund der verschiedenen lan-
des- und kommunalrechtlichen Bestimmungen stark voneinander abweichen und zudem nicht 
nur die tatsächlich entstandenen Kosten für den Transport mit einem Rettungswagen, sondern 
Ausgaben für den gesamten Rettungsdienst, z. B. den Betrieb der Einsatzleitstelle, der Rettungs-
wagen und Rettungswachen sowie für Investitionen umfassen.32 In dem Bericht weist der BRH 
zudem darauf hin, dass die Länder im Rahmen der Mischfinanzierung aus Steuermitteln und 
Krankenkassenfinanzierung die Finanzierungsverantwortung zunehmend auf die Krankenkassen 
übertragen und deshalb eine klare Trennung zwischen den Rettungsdienstleistungen, die von 
den Krankenkassen zu tragen seien, und den von den Ländern zu tragenden Ausgaben für die Ge-
fahrenabwehr und Daseinsvorsorge erforderlich sei.  

4. Einbindung der Rettungsdienste im Fünften Buch Sozialgesetzbuch  

4.1. Derzeitige Regelung eines Versichertenanspruchs auf Transportleistungen 

Gemäß § 27 Abs. 1 S. 1 SGB V haben gesetzlich Krankenversicherte Anspruch auf Krankenbe-
handlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimme-
rung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Liegen diese Voraussetzungen vor, be-
steht ein Anspruch auf Leistungen, die im Katalog des § 27 Abs. 1 S. 2 SGB V enumerativ aufge-
zählt sind und zu Lasten der GKV erbracht werden dürfen. Hiernach umfasst die Krankenbe-
handlung etwa die ärztliche und zahnärztliche Behandlung sowie die Krankenhausbehandlung, 
nicht jedoch die rettungsdienstliche Notfallversorgung als ein eigenständiges medizinisches Leis-
tungssegment.  

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der GKV im Sinne des § 27 Abs. 1 
S. 2 SGB V besteht derzeit ein Versichertenanspruch auf Kostentragung für Rettungsfahrten und 
Krankentransporte gemäß § 60 SGB V („Fahrkosten“) und § 133 SGB V („Versorgung mit Kran-
kentransportleistungen“) in Verbindung mit der Krankentransport-Richtlinie33. Nach  
§ 60 Abs. 1 Satz 1 SGB V übernimmt die Krankenkasse die Kosten für Fahrten einschließlich der 
Transporte nach § 133 SGB V, wenn der Transport tatsächlich stattgefunden hat und im Zusam-
menhang mit einer Leistung der Krankenkasse aus zwingenden medizinischen Gründen unerläss-
lich ist.34 Die Leistungen für Krankentransporte und Rettungsfahrten sind damit an das Vorliegen 
einer medizinisch notwendigen Krankenbehandlung im Sinne des § 27 SGB V geknüpft und 

 

32 Bundesrechnungshof (BRH), Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 
BHO über die Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten, 20. August 2018, 
S .10, abrufbar unter https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2018/rettungs-
fahrten-und-flugrettungstransporte-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 

33 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über die Verordnung von Krankenfahrten, Kranken-
transportleistungen und Rettungsfahrten nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 12 SGB V (Krankentransport-Richtlinie/KT-
RL) in der Fassung vom 22. Januar 2004 (BAnz Nr. 18 vom 28. Januar 2004), S. 1342, zuletzt geändert am  
20. Oktober 2022 (BAnz AT 10.01.2023 B2). 

34 Bundessozialgericht (BSG), Urteil vom 23. März 1983 – 3 RK 3/82 = BSGE 55, 37 (39); Kingreen, Thorsten, in: 
Becker/Kingreen, SGB V gesetzliche Krankenversicherung Kommentar, 8. Auflage 2022, § 60, Rn. 10. 

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2018/rettungsfahrten-und-flugrettungstransporte-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2018/rettungsfahrten-und-flugrettungstransporte-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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daher als „Nebenleistung“ akzessorisch zu einer Hauptleistung.35 Folglich wird die medizinische 
Versorgung am Notfallort oder auf dem Weg in die geeignete Versorgungseinrichtung dann von 
der GKV getragen, wenn der Transport zum Zweck einer medizinischen Behandlung erfolgte.  

Infolgedessen werden die Kosten nach bisheriger Rechtsprechung nicht von der GKV übernom-
men, wenn eine abschließende medizinische Versorgung eines gesundheitlichen Notfalls durch 
Notärzte und Notfallsanitäter am Notfallort erfolgt, kein Transport zum Zwecke der Krankenhaus-
behandlung notwendig und keine Ausnahme nach § 60 Abs. 1 S. 4 SGB V einschlägig ist.36 Die 
Leistungen des Rettungsdienstes fallen dann nicht unter den Versichertenanspruch auf Trans-
portleistungen nach § 60 SGB V, es sei denn, es erfolgte dennoch ein Transport ins Krankenhaus. 
Dieses Fehlanreizsystem führe aus Sicht der Regierungskommission zu unnötigen Transporten 
und ziehe eine kosten- und personalintensive Behandlung im Krankenhaus nach sich, auch 
dann, wenn eine Vor-Ort-Behandlung möglicherweise ausreichend gewesen wäre.37 Letztlich ste-
hen diese Fehlanreize im Widerspruch zum Wirtschaftlichkeitsgebot der GKV aus § 12 SGB V.  

4.2. Zur Frage der Verankerung rettungsdienstlicher Leistungen 

Zur Aufnahme rettungsdienstlicher Leistungen als einen eigenständigen Leistungsbereich im 
SGB V schlägt die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhaus-
versorgung vor, die Notfallbehandlung in § 27 Abs. 1 S. 2 SGB V aufzunehmen und einen kon-
kreten Leistungsanspruch in einer eigenständigen Norm (z. B. durch Neufassung des § 60 SGB V) 
zu regeln.38 Hierdurch soll das bislang bestehende Problem einer fehlenden Leistungspflicht der 
gesetzlichen Krankenkassen für eine Notfallrettung am Einsatzort ohne anschließenden Transport 
gelöst werden. Zur Finanzierung dieses (neuen) Leistungsbereichs regt die Regierungskommis-
sion eine Neufassung des § 133 SGB V unter Beachtung der Verantwortung der Länder und Kom-
munen sowohl für die Gefahrenabwehr als auch für die Investitionskosten an. Die Neuregelung 
soll neben Maßnahmen zur Qualitätssicherung insbesondere beinhalten, dass die zwischen Kran-
kenkassen und Leistungserbringern auszuhandelnden Entgelte für die Vergütung von Leistungen 
der Leitstelle, der medizinischen Leistungen des Rettungsdienstes und der Fahrkosten für medi-
zinische Notfälle auf bundeseinheitlicher Grundlage erfolgen.  

 

35 Kingreen, Thorsten, in: Becker/Kingreen, SGB V gesetzliche Krankenversicherung Kommentar, 8. Auflage 2022, 
§ 60, Rn. 11. 

36 BSG, Urteil vom 2. November 2007 - B 1 KR 4/07 R, Rn. 13 ff. 

37 Neunte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte 
Krankenhausversorgung, Reform der Notfall- und Akutversorgung: Rettungsdienst und Finanzierung, 7. Septem-
ber 2023, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf. 

38 Neunte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte 
Krankenhausversorgung, Reform der Notfall- und Akutversorgung: Rettungsdienst und Finanzierung, 7. Septem-
ber 2023, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/BMG_Stellungnahme_9_Rettungsdienst_bf.pdf
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Analog zur Finanzierung der Krankenhäuser39 strebt die Regierungskommission damit eine duale 
Finanzierung für die Leistungen der Rettungsdienste an, bei der die Investitionskosten im Wege 
der öffentlichen Förderung durch die Länder und die laufenden Betriebskosten von den gesetzli-
chen Krankenkassen getragen werden sollen. Die speziell im Rettungsdienst entstehenden hohen 
Vorhaltekosten für die ständige Bereitstellung von ärztlichem und nichtärztlichem Personal, Ret-
tungsmitteln und Leitstellen sollen als Teil der Leistungserbringung und damit der Betriebskos-
ten ebenfalls von den Krankenkassen getragen werden.40 Sowohl der Referentenentwurf des 
BMG41 aus dem Jahr 2020 als auch die Regierungskommission sehen als Grundlage für den Fi-
nanzierungsanteil der Krankenkassen eine bundesweite Etablierung des Vertragsmodells vor, bei 
dem die Entgelte für die Leistungen der Rettungsdienste zwischen den nach den Landesrettungs-
dienstgesetzen vorgesehenen Trägern des Rettungsdienstes und den Kostenträgern (Krankenkas-
sen bzw. deren Landesverbände) vereinbart werden. Nach dem Vorschlag der Regierungskommis-
sion bestünde die Vergütung der Rettungsdienste bei Einführung als Leistungsbereich im SGB V 
letztlich aus bundesweit geltenden Entgelten, die sich aus einem Basisanteil (Vorhalteanteil) und 
einem variablen Leistungsanteil zusammensetzten. Zum Ausgleich regionaler Kostenunter-
schiede wird empfohlen, regionalspezifische Anpassungsfaktoren zu vereinbaren. Eine Querfi-
nanzierung von nichtmedizinischen Leistungen durch die Krankenkassen solle gesetzlich ausge-
schlossen werden.  

Auch in der wissenschaftlichen Literatur werden verschiedene Modelle für eine Aufnahme der 
Notfallbehandlung im SGB V diskutiert. Ausgehend von den Vorschlägen der Regierungskom-
mission könnte die Notfallbehandlung auch nach diesen Vorschlägen in § 27 Abs. 1 S. 2 SGB ver-
ankert und in einer neu zu schaffenden Anspruchsnorm im Hinblick auf die rettungsdienstlichen 
Leistungen konkretisiert werden.42 Zur Vergütung der Leistungen der Notfallbehandlung wird ei-
nerseits vorgeschlagen, im Rahmen bundesgesetzlicher Regelungen ein Gremium zu beauftragen, 
das einen Katalog von Pauschalen für die Erfüllung von Strukturqualitätsparametern beim Not-
fallmanagement, bei der Notfallbehandlung und beim Notfalltransport und ggf. Zusatzentgelte für 
das Notfallmanagement festlegt.43 In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
(BSG) bestünden nach dieser Auffassung jedenfalls dann keine Zweifel an der 

 

39 Siehe hierzu Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Zur aktuellen Diskussion über die geplante 
bundesweite Reform der Krankenhausvergütung, Ausarbeitung vom 27. März 2023, WD 9 - 3000 - 016/23. 

40 Der Sachverständigenrat empfahl hingegen die Verwendung von Steuermitteln zur Deckung der Investitions- 
und Vorhaltekosten, SVR, Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung, Gutachten 2018, abrufbar un-
ter https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf. Auch der Refe-
rentenentwurf des BMG sah vor, dass die Länder für die Investitions- und Vorhaltekosten aufkommen, BMG, 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung, Bearbeitungsstand: 8. Januar 2020, abrufbar unter 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnun-
gen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf. 

41 BMG, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung, Bearbeitungsstand: 8. Januar 2020, abrufbar 
unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verord-
nungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf. 

42 Pitz, Andreas, Die Reform der Notfallversorgung 2.0, in: SG.b 12, 2023, S. 717 (727); Hobusch, Sandra, Der Ret-
tungsdienst als eigener Leistungsbereich in der gesetzlichen Krankenversicherung (Teil 1), in: NZS 2023, 801 
(803 ff.). 

43 Pitz, Andreas, Die Reform der Notfallversorgung 2.0, in: SG.b 12, 2023, S. 717 (727). 

https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
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Gesetzgebungskompetenz des Bundes, wenn dieser die Finanzierung des Rettungsdienstes an 
Qualitätskriterien knüpfen würde, da die Sicherstellung einer bundeseinheitlichen Struktur- und 
Versorgungsqualität von der Sozialversicherungskompetenz umfasst sei.44 Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Gesetzgebungskompetenz der Länder für den Rettungsdienst wird andererseits 
vorgeschlagen, dass der Bundesgesetzgeber den Verhandlungspartnern lediglich Bemessungs-
grundsätze für die zu vereinbarenden Entgelte vorgibt und die Umsetzung dieser Grundsätze so-
wie die Berücksichtigung regionalspezifischer Anpassungsfaktoren zum Ausgleich regionaler 
Kostenunterschiede den Ländern überlässt.45 Durch die im Referentenentwurf des BMG zudem 
vorgesehene Möglichkeit getrennter Pauschalen für die medizinisch erforderliche Versorgung am 
Notfallort und für die Rettungsfahrt, die unabhängig voneinander zwischen den Vertragsparteien 
vereinbart und abgerechnet werden könnten46, sei es nach dieser Auffassung zudem möglich, der 
Heterogenität der Landesrettungsdienstgesetze gerecht zu werden und möglichst viele Varianten 
in den einzelnen Ländern abzubilden.47 

4.2.1. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Grundsätzlich liegt die Gesetzgebungskompetenz gemäß Art. 30 und Art. 70 Abs. 1 GG bei den 
Ländern, wenn nicht das Grundgesetz dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Der Ret-
tungsdienst ist als Gebiet ausschließlicher (Art. 71, 73 GG) oder konkurrierender Gesetzgebungs-
zuständigkeit (Art. 72, 74 GG) des Bundes nicht explizit im Grundgesetz benannt und wird auch 
nicht durch andere Kompetenztitel erfasst. Insbesondere kann aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 19a GG 
keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Rettungsdienst abgeleitet werden, da dieser 
allein „die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und Regelung der Krankenhauspflege-
sätze“ erfasst.48  

Auch die in Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG statuierte Bundeskompetenz für „Maßnahmen gegen ge-
meingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztli-
chen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, sowie das Recht des Apothekenwesens, der 
Arzneien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und der Gifte“ bietet keine 
Grundlage für die Regelung der Notfallrettung durch den Bund. Zwar hat der Bund aufgrund der 
Gesetzgebungskompetenz aus § 74 Abs. 1 Nr. 19 GG das Notfallsanitätergesetz (NotSanG)49 als 
Ausbildungsgesetz erlassen, das die Zulassungsvoraussetzungen für den Beruf des 

 

44 Pitz, Andreas, Die Reform der Notfallversorgung 2.0, in: SG.b 12, 2023, S. 717 (726). 

45 Hobusch, Sandra, Der Rettungsdienst als eigener Leistungsbereich in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Teil 2), in: NZS 2023, 846 (851). 

46 BMG, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung, Bearbeitungsstand:  
8. Januar 2020, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Down-
loads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf. 

47 Hobusch, Sandra, Der Rettungsdienst als eigener Leistungsbereich in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Teil 2), in: NZS 2023, 846 (851). 

48 Wittreck, Fabian in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2015, Art. 74, Rn. 94. 

49 Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch Artikel 7c des Gesetzes vom 
19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197). 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
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Notfallsanitäters regelt.50 Nach der einschlägigen Kommentarliteratur stellt dieser Kompetenztitel 
aber keine Globalermächtigung des Bundes für den Bereich des Gesundheitswesens dar.51 In An-
betracht eines fehlenden Kompetenztitels für den Bund fällt der Bereich der Gesundheitsfürsorge 
im Übrigen in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder nach Art. 30 und Art. 70 
Abs. 1 GG.52 Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Rettungsdienste in den letzten Jahren 
vermehrt Aufgaben einer präklinischen Versorgung übernehmen, würde eine Zuordnung der Ret-
tungsdienste aus dem Bereich der Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge in den Bereich der Ge-
sundheitsfürsorge daher nicht zur Annahme einer Gesetzgebungskompetenz des Bundes führen. 
Die Gesetzgebungszuständigkeit für die Aufgaben und Organisation des Rettungswesens liegt – 
wie unter Punkt 2 erläutert – gemäß Art. 30, Art. 70 Abs. 1 GG – ausschließlich bei den Ländern. 
Der Bundesgesetzgeber besitzt diesbezüglich keine Regelungskompetenz.53 Mit Verweis auf die 
fehlende Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich des Rettungsdienstes sind bisher alle 
Vorstöße zum Erlass eines einheitlichen „Bundesrettungsdienstgesetzes“ seitens des Bundes ab-
gelehnt worden.54 

Eine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes für eine Verankerung des Rettungsdienstes als eigen-
ständiges Leistungssegment im SGB V könnte jedoch aus dem konkurrierenden Kompetenztitel 
für die Sozialversicherung gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 12, 2. Alt. GG abgeleitet werden. Der Begriff 
„Sozialversicherung“ geht auf die Sozialversicherungsgesetzgebung zurück. Er umfasst die bei-
tragsp�ichtige Versicherung sozialer Risiken wie Krankheit und P�egebedürftigkeit und ist damit 
der Kompetenztitel für die bundesgesetzliche Regelung des gesetzlichen Krankenversicherungs-
rechts.55 Bestehende sozialversicherungsrechtliche Regelungen können grundsätzlich fortentwi-
ckelt und auf neue Risiken erstreckt werden, wie das Beispiel der sozialen Pflegeversicherung 
zeigt.56 Zur Reichweite der Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12, 2. Alt. GG führt 
die einschlägige Kommentarliteratur an, dass es dem Bundesgesetzgeber zustehe, Inhalt, Voraus-
setzungen, Modalitäten und Umfang der versicherungsrechtlich geschuldeten Leistungen zu 

 

50 Alle Regularien betreffend die Berufsausübung und Organisation der Rettungsdienste sind in den jeweiligen 
Landesrettungsdienstgesetzen enthalten.  

51 Vgl. Wittreck, Fabian in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2015, Art. 74, Rn. 86. 

52 Siehe hierzu auch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Gesetzgebungskompetenzen im Be-
reich des Rettungswesens, Sachstand vom 7. März, 2022, WD 9 - 3000 - 020/22; Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages, Gesetzgebungskompetenz für den Rettungsdienst, Kurzinformation vom 20. September 
2018, WD 3 - 3000 - 337/18. 

53 Vgl. Uhle, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 70, Rn. 99; 
BVerwGE 99, 10 (13). 

54 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ‐ GKV‐VSG), 25. Februar 2015, BT-Drs. 18/4095 
(S. 205), abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/18/040/1804095.pdf. 

55 BVerfGE 103, 197 (215); Kment, Martin, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz Kommentar, 17. Auflage 2022, Art. 74, 
Rn. 35; Degenhart, Christoph, in: Sachs, Grundgesetz Kommentar, 9. Auflage 2021, Art. 74, Rn. 57. Für die pri-
vate Krankenversicherung gilt der Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft), BVerfG, 
Urteil vom 10. Juni 2009 – 1 BvR 706/08. 

56 BVerfGE 11, 105 (112); Oeter, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 7. Auflage 2018, Art, 74, Rn. 105; 
Wittreck, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2015, Art. 74, Rn. 61; BVerfGE 103, 197, 215. 

https://dserver.bundestag.de/btd/18/040/1804095.pdf
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normieren.57 Die Realisierung einer medizinischen Akutversorgung, insbesondere die Durchfüh-
rung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort und während der Rettungsfahrt, gehört neben der 
ambulanten und stationären ärztlichen Behandlung zum Kern einer sozialversicherungsrechtli-
chen Absicherung und der von Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG geforderten Mindestversorgung.58 Demzu-
folge ist davon auszugehen, dass von Art. 74 Abs. 1 Nr. 12, 2. Alt. GG neben den Leistungsberei-
chen der ambulanten und stationären ärztlichen Behandlung im SGB V auch die Notfallversor-
gung umfasst wäre und eine Erweiterung des Versichertenanspruchs um eine rettungsdienstliche 
notfallmedizinische Versorgung (Notfallmanagement, notfallmedizinische Versorgung, Notfall-
transport etc.) möglich ist.  

Geht man von einer Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Schaffung eines eigenständigen 
rettungsdienstlichen Leistungsbereichs aus, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage, ob sich 
die Kompetenz des Bundes für die Sozialversicherung auch auf Regelungen zur Finanzierung der 
Kosten der Leistungserbringung erstrecken würde. Das Bundesverfassungsgericht nimmt eine Zu-
ständigkeit des Bundes für „sämtliche mit der Sozialversicherung zusammenhängende organisa-
tionsrechtliche Fragen“59 sowie für „Regelungen über die Erstattung und den Ausgleich erbrach-
ter Sozialversicherungsleistungen“ 60 an. Die Bundeskompetenz im Bereich der Finanzierungsre-
gelungen schließt daher die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen sowie Regelungen über 
die Erstattung und den Ausgleich von Sozialversicherungsleistungen ein.61 Dadurch kann der 
Bundesgesetzgeber Beitrags- und Leistungsaspekte der Sozialversicherung regeln, die Finanzie-
rungsverantwortung für die Aufgaben der Rettungsdienste tragen hingegen die Länder. Dies 
ergibt sich im Grundsatz aus Art. 104a Abs. 1 GG, wonach Bund und Länder die sich aus der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergebenden Ausgaben gesondert tragen und keine Vorhaben au-
ßerhalb ihrer verfassungsrechtlichen Zuständigkeit finanzieren.62 Ausfluss dieser klaren Zuord-
nung der Finanzierungszuständigkeit zur jeweiligen Aufgabenzuständigkeit ist die auch bei der 
Krankenhausfinanzierung angestrebte Finanzierung der Länder für die Investitionskosten und 
des Bundes für die Betriebskosten als Kosten der Leistungserbringung.  

Als Ausdruck dieses Kompetenzgefüges trägt die GKV derzeit die durch das Landesrecht im Rah-
men des § 133 Abs. 1 S. 1 SGB V ermittelten Vergütungen für die Rettungsdienste, ohne in die 
konkrete Leistungserbringung eingebunden zu sein. Diese Vorschrift wurde mit dem Gesetz zur 
Strukturreform im Gesundheitswesen63 eingeführt und bildet seither die gesetzliche Grundlage 
für vertragliche Beziehungen zwischen den Krankenkassen bzw. ihren Verbänden und den 

 

57 Uhle, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL, August 2023, Art. 74, Rn. 309. 

58 BVerfG, Beschluss vom 6. Dezember 2005 - 1 BvR 347/98, in: NJW 2006, S. 891 ff. 

59 BVerfGE 113, 167 (201). 

60 BVerfGE 81, 156 (185); 113, 167 (194). 

61 Vgl. BVerfGE 75, 108 (146ff.); 81, 156 (185); 99, 202 (212). 

62 Vgl. Schwarz, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL, August 2023, Art. 104a, 
Rn. 21. 

63 Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen (Gesundheits-Reformgesetz, GRG), vom 20. Dezember 1988, 
BGBl I 2477. 
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Leistungserbringern von Rettungsdiensten und Krankentransporten. Im Gesetzgebungsverfahren 
wurde die entsprechende Vorschrift erst auf Veranlassung des Bundesrates64 im Regierungsent-
wurf unter den Vorbehalt abweichender landesrechtlicher Regelungen gestellt.65 Dabei war lange 
Zeit umstritten, ob in dem in § 133 Abs. 1 S. 1 SGB V enthaltenen Vorbehalt für landesrechtliche 
Regelungen eine Ermächtigung an den Landesgesetzgeber zu sehen ist, unmittelbare Leistungs-
pflichten der GKV zu begründen. Das BSG hat mit Urteil vom 10. April 200866 entschieden, dass 
aufgrund einer solchen Regelung eine Zahlungspflicht der GKV durch landesrechtlichen Vertrag 
begründet werden kann.67 Gleichzeitig führte das BSG aus, dass der Bundesgesetzgeber mit der in 
§ 133 Abs. 1 S. 1 SGB V normierten Vorrangklausel für landesrechtliche Regelungen verdeutlicht 
habe, dass „er von seiner aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG folgenden Gesetzgebungskompetenz für 
das – der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit unterliegende – Recht der Sozialversiche-
rung in diesem Bereich bewusst nicht umfassend Gebrauch gemacht hat, sodass die Landesge-
setzgeber befugt waren, entsprechende Regelungen auf Landesebene zu erlassen.“ Demnach 
scheint es möglich, dass der Bundesgesetzgeber den in § 133 Abs. 1 S. 1 SGB V derzeit normier-
ten Landesvorbehalt streichen und bundeseinheitliche Vorgaben für die Vergütung in Form von 
Entgelten für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungsdienstes und anderer Kranken-
transporte durch Vereinbarungen zwischen den Krankenkassen und Leistungserbringern festle-
gen könnte. 

Im Hinblick auf solche bundesrechtlichen Vorgaben, etwa über Qualitätsparameter, an deren Er-
füllung vertraglich auf Landesebene eine unterschiedlich hohe Vergütung geknüpft werden 
könnte, ist herauszustellen, dass sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG – nach einschlägigen Kommentierungen – sowohl auf die Regelung der Voraussetzun-
gen, des Inhalts und Umfangs der Versicherungsleistung (sog. Leistungsrecht) als auch auf die 
Modalitäten zur Erfüllung des Versichertenanspruchs, etwa das Einschalten von Leistungserbrin-
gern durch die Krankenkassen sowie die Art und Weise der Leistungserbringung (sog. Leistungs-
erbringungsrecht) erstreckt.68  

 

64 BR-Drs. 2/88, § 142, S. 48. 

65 BT-Drs. 11/3320, S. 89. 

66 BSG, Urteil vom 10. April 2008, Az. B 3 KR 7/07 R. 

67 Vgl. Uechtritz, Michael/Weiß, Holger Tobias, Kostentragung im Rettungsdienst, Die Verwaltung, Band 42, Okto-
ber 2009, S. 535–563 (S. 549), abrufbar unter https://doi.org/10.3790/verw.42.4.535.  

68 Uhle, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 74, Rn. 309; 
Degenhart in Sachs, Grundgesetz, 9. Aufl. 2021, Art. 74 Rn. 58; Axer in Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kom-
mentar zum Grundgesetz, Stand: 216. Lfg. (August 2022), Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 Rn. 71. 

https://doi.org/10.3790/verw.42.4.535
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In der Literatur wird vertreten, dass insbesondere eine Bindung der Finanzierung des Rettungs-
dienstes an Qualitätskriterien von der Gesetzgebungskompetenz des Bundes umfasst sei,69 da 
eine solche Regelung der Sicherstellung einer bundeseinheitlichen Struktur- und Versorgungs-
qualität diene.70 Insoweit Finanzierungsregelungen – unter Einbindung von Qualitätskriterien – 
die Organisation des Rettungsdienstes betreffen, könne eine Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des durch Rückgriff auf eine Annexkompetenz angenommen werden.71 Hierfür müsse der Bund 
darlegen, in Bezug auf welche bundesgesetzlichen Vorgaben es Umsetzungsdefizite gebe, und 
aufzeigen, wie er eine effektive Umsetzung erreichen wolle. 

Eine bundesgesetzliche Regelung der Notfallversorgung der GKV, die nach den o. g. Kriterien im 
Kompetenzbereich des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12, 2. Alt. GG läge, ist nach Art. 72 Abs. 2 GG auch er-
forderlich. Denn nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ist eine in al-
len Landesteilen gleich funktionsfähige Sozialversicherung auf der Basis unterschiedlicher Län-
dergesetze praktisch kaum denkbar, so dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ent-
scheidend von einer bundesgesetzlichen Regelung abhänge.72 Im Hinblick auf ein Zustimmungs-
erfordernis des Bundesrates bestimmt Art. 74 Abs. 2 GG, dass im Rahmen der konkurrierenden 
Gesetzgebung lediglich Gesetze nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 und Nr. 27 GG der Zustimmung des 
Bundesrates bedürfen. In der Literatur wird ausgeführt, dass im Rahmen der Kompetenz für die 
Sozialversicherung eine Zustimmungspflicht des Bundesrates zu Gesetzen nur in den an anderer 
Stelle im Grundgesetz aufgeführten Fällen bestimmt sei und daher in der Praxis seit der Födera-
lismusreform des Jahres 2006 nur selten.73 Ein Zustimmungsbedürfnis kann sich gleichwohl erge-
ben, beispielsweise wenn es sich um Gesetze im Sinne des Art. 84 Abs. 1 GG oder des Art. 104a 
Abs. 4 GG handelt. 

  

 

69 In der Literatur wird darauf verwiesen, dass der Bund etwa im Krankenhausrecht seine Gesetzgebungskompe-
tenz für alle krankenversicherungsrechtlichen Regelungen zur Qualitätssicherung, zu den Mindestmengen und 
zur Transparenz auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG stütze; siehe Wenner, Ulrich, Der Rettungsdienst als eigener Leis-
tungsbereich im SGB V – mit einem verfassungsrechtlichen Rettungswagen auf der Suche nach den notwendi-
gen Bundeskompetenzen, GuP 2024, 52 (55). So seien insbesondere zur Versorgungsqualität ärztlicher und 
zahnärztlicher Leistungen auf der Grundlage des § 135 Abs. 2 SGB V Regelungen in den vereinbarten ärztlichen 
Qualifikationsanforderungen getroffen worden, welche zunächst das BSG (Urteil vom 31. Januar 2001 – B 6 KA 
24/00 R) und schließlich das BVerfG (Nichtannahmebeschluss vom 16. Juli 2004 – 1 BvR 1127/01) für verfas-
sungskonform gehalten hat. 

70 Pitz, Andreas, Die Reform der Notfallversorgung 2.0, in: SG.b 12, 2023, S. 717 (726). 

71 Pitz, Andreas, Die Reform der Notfallversorgung 2.0, in: SG.b 12, 2023, S. 717 (726); Kluth, Winfried, Rechtsgut-
achten zu Fragen des Weiterentwicklungsbedarfs der Krankenhausplanung auf der Basis von Leistungsgruppen, 
Februar 2023, S. 26, abrufbar unter https://www.bibliomedmanager.de/fileadmin/user_upload/alle-Portale/Do-
kumente/23_04_04_AOK_Kluth_Krankenhausplanung_Gutachten.pdf.  

72 BVerfGE 113, 167 (198); 114, 196 (222); BVerfG (K) NVwZ-RR 2013, 985. 

73 Wenner, Ulrich, Der Rettungsdienst als eigener Leistungsbereich im SGB V – mit einem verfassungsrechtlichen 
Rettungswagen auf der Suche nach den notwendigen Bundeskompetenzen, GuP 2024, 52 (55). 

https://www.bibliomedmanager.de/fileadmin/user_upload/alle-Portale/Dokumente/23_04_04_AOK_Kluth_Krankenhausplanung_Gutachten.pdf
https://www.bibliomedmanager.de/fileadmin/user_upload/alle-Portale/Dokumente/23_04_04_AOK_Kluth_Krankenhausplanung_Gutachten.pdf
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4.2.2. Grenzen der Bundeskompetenz für die Sozialversicherung 

Bei der Einbindung eines Leistungsanspruchs auf eine Notfallversorgung im SGB V auf der 
Grundlage der Zuständigkeit des Bundes für die Sozialversicherung ist zu berücksichtigen, dass 
sich bundesrechtliche Leistungs- und Finanzierungsvorgaben sowie Qualitätsanforderungen an 
den Rettungsdienst in einem kompetenzrechtlichen Grenzbereich bewegen. Obgleich das Leis-
tungserbringerrecht in der Sozialversicherung grundsätzlich in die Zuständigkeit des Bundes 
fällt, haben Regelungen zum Leistungsanspruch und -umfang in der GKV und in einem noch hö-
heren Maße Finanzierungsvorgaben zumindest mittelbar Auswirkungen auf die Organisation und 
Planung der Rettungsdienste, sodass zugleich die Gesetzgebungskompetenz der Länder für den 
Rettungsdienst im Gefüge der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr berührt ist. In Anlehnung an 
die Reformbemühungen in der Krankenhausvergütung kann auch bei den Rettungsdiensten 
durch statische Vergütungsvorgaben ein erheblicher faktischer Anpassungsdruck für die Planung 
und Organisation durch die Länder und Kommunen entstehen.74 

Dieses Kompetenzgefüge ist beispielsweise in der Regelung des § 133 Abs. 1 SGB V zu erkennen. 
Danach sind die Krankenkassen oder ihre Landesverbände nicht ermächtigt, einseitig die Zulas-
sung zur Versorgung mit Krankentransportleistungen zu regeln, da sie für die Ausgestaltung des 
Leistungserbringungsverhältnisses sachlich nur zuständig sind, soweit es um die Vergütung der 
Krankentransportleistungen zu Lasten der GKV geht.75 Aufgrund der kompetenzrechtlichen Zu-
ordnung enthalten vielmehr die Landesrettungsdienstgesetze die Einzelheiten der Zulassung zur 
Versorgung, sodass die Krankenkassen bzw. die Landesverbände insbesondere nicht zu einer Be-
darfsprüfung als Voraussetzung für den Abschluss von Vergütungsvereinbarungen berechtigt 
sind.76 Qualitative Anforderungen an den Status der Leistungserbringer im Rettungswesen sind 
von der Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Sozialversicherung nicht umfasst. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es verfassungsrechtlich geboten, den Landesgesetzgebern ausreichend 
Raum für planerische und organisatorische Vorgaben in den jeweiligen Landesrettungsdienstge-
setzen zu belassen, indem etwa – wie in der Literatur vorgeschlagen – der Versichertenanspruch 
auf rettungsdienstliche Leistungen im SGB V mit einem Verweis auf die Landesrettungsdienstge-
setze verankert wird.77 

  

 

74 Vgl. Wollenschläger, Ferdinand, Gutachten für das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 
das Ministerium für Justiz und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein und das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Frage der Verfassungskonformität der Reform der 
Krankenhausplanung auf der Basis der dritten Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für 
eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung „Grundlegende Reform der Krankenhausvergütung“, 
17. April 2023, abrufbar unter https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2023/04/gutachten_verfas-
sungskonformitaet_krankenhausplanung.pdf. 

75 Kingreen, Thorsten, in: Becker/Kingreen, SGB V, Gesetzliche Krankenversicherung, 8. Auflage 2022, § 133,  
Rn. 2 ff. 

76 BSGE 77, 119. 

77 Hobusch, Sandra, Der Rettungsdienst als eigener Leistungsbereich in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Teil 2), in: NZS 2023, 846 (851). 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2023/04/gutachten_verfassungskonformitaet_krankenhausplanung.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2023/04/gutachten_verfassungskonformitaet_krankenhausplanung.pdf
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Obgleich die Einführung eines eigenständigen Leistungsbereichs für das Rettungswesen im  
SGB V mit Regelungen zum Leistungsanspruch und -umfang des Versicherten verfassungsrecht-
lich möglich erscheint, bleibt fraglich, ob die Schaffung einer reinen Anspruchsnorm ohne ein 
klares Finanzierungskonzept mit etwaigen bundeseinheitlichen Rahmen- oder Mindestvorgaben 
den notwendigen Effekt einer verbesserten Patientensteuerung und damit einer Entlastung der 
Rettungsdienste und Notaufnahmen erzielen kann. Gleichfalls blieben die Krankenkassen in der 
Situation, die Kosten der erweiterten Leistungsansprüche zu tragen, ohne Informationen über das 
Leistungsgeschehen zu erhalten. In der Praxis werden die mit einer Reform der Notfall- und 
Akutversorgung verbundenen Steuerungsziele sicher nur dann erreicht werden können, wenn 
sich Bund und Länder gemeinsam auf eine Anpassung der Strukturen und der Finanzierung der 
Notfallversorgung verständigen können.  

*** 
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